
 

Prof. Dr. Stephan Madaus: 
Darf der StaRUG-Plan Rechtsverhältnisse 

gestalten, die ausländischem Recht 
unterliegen? 

 

  

 
 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Madaus, 
  

unser assoziiertes Mitglied Herr Prof. Dr. Madaus (Martin Luther University 
Halle-Wittenberg) hat einen Beitrag über den StaRUG-Plan und 
eventuell resultierende ausländische Rechtsverhältnisse publiziert: 
  

 
 
 

Darf der StaRUG-Plan 
Rechtsverhältnisse gestalten, die 

ausländischem Recht unterliegen? 

 
  

Im präventiven Rahmen der Restrukturierungsrichtlinie fehlt jede Vorgabe zu 
grenzüberschreitenden Wirkungen; die Anwendung der Europäischen 
Insolvenzordnung (EuInsVO) ist lediglich als Option erwähnt (ErwG. 13). Der 
deutsche Gesetzgeber hat sich daher bei Umsetzung der Richtlinie 
im StaRUG dazu entschlossen, die Anwendung der EuInsVO nur als Option 
zu ermöglichen, nicht aber für alle StaRUG-Verfahrensformen vorzuschreiben. 
Nur wenn der Schuldner bei Anzeige der Restrukturierungssache beantragt, 
sie als öffentliche Restrukturierungssache durchzuführen, wird ab dem 
Sommer 2022 das Regelungsregime der EuInsVO anwendbar sein (sofern die 
öffentliche Restrukturierungssache bis dahin im Anhang A der EuInsVO 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1023/oj?locale=de
https://www.gesetze-im-internet.de/starug/index.html


aufgenommen ist). Stellt der Schuldner diesen Antrag nicht, finden alle 
Verfahrensschritte des StaRUG als nicht-öffentliche Restrukturierungssachen 
statt. Entsprechendes gilt mangels Antragsoption für alle StaRUG-Verfahren 
bis Sommer 2022. Die EuInsVO kann die grenzüberschreitenden Wirkungen 
all dieser StaRUG-Verfahren ebenso wenig garantieren wie die eines 
gerichtlich bestätigLiten Sanierungsvergleichs. Zugleich findet sich im StaRUG 
weder ein Verweis auf die Anwendung eines anderen Regelungsregimes, etwa 
der Brüssel Ia-VO für Zivilverfahren (EuGVVO), noch eine eigenständige 
Regulierung grenzüberschreitender Sachverhalte. 
 

Den Beitrag finden Sie hier. 
   
  
 
 
  
 
Beste Grüße 

 
Ihr 
 
Dr. Dieter Körner 
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